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S a t z u n g  
 

über die Erhebung von Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Verl und zur 
Erhebung von Gebühren bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen in der Stadt Verl 
vom 13.04.2016 (Amtsblatt Verl S. 31/2016) 
 

 

Der Rat der Stadt Verl hat aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f und i der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit 
geltenden Fassung, des § 52 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5 des Gesetzes zur Neuregelung des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) vom 17.12.2015 (GV NW S. 885) 
und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (GV NW S. 712) in der zurzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 12.04.2016 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Leistungen der Feuerwehr 
 
1. Die Stadt Verl unterhält zur Bekämpfung von Schadenfeuern sowie zur Hilfeleistung bei Un-

glücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen o-
der ähnliche Vorkommnisse verursacht werden, eine Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes 
zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG). 

 
2. Darüber hinaus stellt die Feuerwehr bei Veranstaltungen nach Maßgabe des § 27 BHKG Brand-

sicherheitswachen, soweit der Veranstalter dieser Verpflichtung nicht genügt oder genügen kann. 
 
3. Des Weiteren kann die Feuerwehr auf Antrag auch freiwillige Leistungen erbringen. Ein Rechts-

anspruch zur Durchführung besteht nicht. Über die Durchführung entscheidet der Leiter der Feu-
erwehr. 

 
4. Außerdem führt die Freiwillig Feuerwehr Verl Brandverhütungsschauen gemäß § 26 BHKG 

durch. Danach sind Gebäude und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosions-
gefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große 
Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet werden können, im Hinblick auf die 
Belange des Brandschutzes zu überprüfen  

 
 

§ 2 
 

Kostenersatz für Einsätze 
 
1. Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 1 sind unentgeltlich, soweit in Abs. 2 nichts anderes 

bestimmt ist. 
 
2. Für die nachfolgend aufgeführten Einsätze der Feuerwehr wird gemäß § 52 BHKG Ersatz der 

entstandenen Kosten verlangt: 
 

(1) von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Gefahr oder den Scha-
den vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,  

(2) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Industrie- oder Gewerbebetriebes für die 
bei einem Brand aufgewandten Sonderlösch- oder Sondereinsatzmittel, 

(3) von der Betreiberin oder dem Betreiber von Anlagen oder Einrichtungen gemäß §§ 29 Abs. 
1, 30 Abs. 1 Satz 1 oder 31 im Rahmen ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vorschrif-
ten, 

(4) von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden 
beim Betrieb von Kraft-, Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen oder eines Anhängers, der 
dazu bestimmt ist von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, entstanden ist, sowie von 
dem Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung, 

(5) von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtigten, 
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wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung von Gefahrstoffen oder anderen 
Stoffen und Gegenständen, von denen aufgrund ihrer Natur oder ihrer Eigenschaften oder 
ihres Zustandes im Zusammenhang mit der Beförderung Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, insbesondere für die Allgemeinheit, für wichtige Gemeingüter, für Leben 
und Gesundheit von Menschen sowie für Tiere und Sachen ausgehen können oder Wasser 
gefährdenden Stoffen entstanden ist,  

(6) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem  Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden beim sonstigen Umgang mit 
Gefahrstoffen oder Wasser gefährdenden Stoffen gemäß Nummer 5 entstanden ist, soweit 
es sich nicht um Brände handelt, 

(7) von der Eigentümerin oder dem Eigentümer, der Besitzerin oder dem  Besitzer oder sonsti-
gen Nutzungsberechtigten einer Brandmeldeanlage außer in Fällen nach Nummer 8, wenn 
der Einsatz Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder missbräuchlichen Auslösung war, 

(8) von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eine Brandmeldung 
ohne eine für den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prüfung weitergeleitet hat, 

(9) von derjenigen Person, die vorsätzlich grundlos oder in grob fahrlässiger Unkenntnis der 
Tatsachen die Feuerwehr alarmiert hat. 

 
Zu den Einsatzkosten gehören auch die notwendigen Auslagen für die kostenpflichtige Hinzuziehung 
Dritter. 
 

§ 3 
 

Entgelt für Brandsicherheitswachen und freiwillige Leistungen 
 
1. Gemäß § 52 Abs. 5 BHKG können die Gemeinde für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 

nach § 27 Abs. 2 Satz 2 BHKG und für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren, die über den im 
BHKG genannten Aufgabenbereich hinausgehen, Entgelte erheben. 

 
2. Bei Inanspruchnahme einer freiwilligen Leistung der Freiwilligen Feuerwehr  Verl wird das Entgelt 

vom Auftraggeber erhoben. 
 
3. Für die Gestellung einer Brandsicherheitswache durch die Feuerwehr wird das Entgelt vom Ver-

anstalter erhoben. 
 
 

§ 4 
 

Entstehung und Höhe des Kostenersatzes / Entgeltes 
 
1. Die Kostenersatzpflicht / Entgeltpflicht entsteht mit  
 

(1) dem Ausrücken der Feuerwehr 
(2) dem Beginn der sonstigen Tätigkeit 
(3) dem Überlassen von Geräten und Ausrüstungen. 

 
2. Eine kostenersatzpflichtige Inanspruchnahme liegt auch dann vor, wenn  
 

(1) die Feuerwehr aufgrund missbräuchlicher Alarmierung ausrückt oder 
  
(2) es zur Durchführung des Auftrages an der Einsatzstelle nicht mehr  kommt, weil ein Anlass für 

den Einsatz nicht mehr besteht oder der Auftrag widderrufen worden ist. 
 
3. Die Höhe der zu ersetzenden Kosten bestimmt sich nach Anlage 1 dieser Satzung. Soweit der 

Stadt Verl Kosten durch die Inanspruchnahme der Hilfe Dritter entstanden sind, werden diese in 
tatsächlicher Höhe geltend gemacht. 

 
4. Die Personalkosten sowie die Kosten für die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte berechnen sich 

nach der Einsatzzeit, wobei für jede angefangene Viertelstunde ein Viertel des Stundensatzes 
gemäß Anlage 1 zu berechnen ist. Die Einsatzzeit beginnt mit der Alarmierung und endet mit der 
Rückkehr zum jeweiligen Gerätehaus. Maßgeblich sind die Angaben in den Einsatzberichten.  
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5. Die Sachkosten, wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. werden in voller Höhe zum jeweiligen 
Tagespreis berechnet. 

 
 

§ 5 
 

Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau 
 
1. Die Brandverhütungsschau nach § 1 Abs. 4 dieser Satzung dient der Feststellung brandschutz-

technischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Veranlassung von Maßnahmen, die der Ent-
stehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem 
Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten so-
wie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.  

 
2. Die Brandverhütungsschau ist gemäß § 26 Abs. 1 BHKG beginnend mit der Nutzung oder Inbe-

triebnahme je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzufüh-
ren.  

 
3. Gebührenpflichtig ist   

(1) die Durchführung der Brandverhütungsschau durch den Brandschutztechniker einschließlich 
der Vor- und Nachbereitung; dies gilt auch, wenn die Brandverhütungsschau zusammen mit 
der wiederkehrenden Prüfung der Bauaufsichtsbehörde durchgeführt wird,  

(2) die ggf. erforderliche Nachbesichtigung (Nachschau). 
 
4. Die Gebühr wird nach der Dauer der im Abs. 3 genannten Amtshandlungen bemessen, wobei für 

jede angefangene Viertelstunde ein Viertel des Stundensatzes gemäß Anlage 1 berechnet wird.   
 
5. Gebührenschuldner/-in ist der Eigentümer/die Eigentümerin, der Besitzer/die Besitzerin oder 

der/die sonstige Nutzungsberechtigte des der Brandverhütungsschau unterworfenen Objektes.  
 
 

§ 6 
 

Festsetzung, Fälligkeit 
 
1. Kostenersatz, Gebühren und Entgelte werden in einem Leistungsbescheid festgesetzt und dem 

Schuldner bekannt gegeben. Die geforderte Leistung wird innerhalb von 14 Tagen nach der Be-
kanntgabe fällig.  

 
2. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.   
 
 

§ 7 
 

Billigkeitserlass 
 
1. Von der Erhebung eines Kostenersatzes, der Gebühren oder Entgelte kann auf Antrag ganz oder 

teilweise abgesehen werden, wenn dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermei-
dung sozialer Härten, geboten erscheint. 

2. Auf die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und Entgelten kann auch dann ganz oder teilwei-
se verzichtet werden, wenn dies aus gemeindlichen Interessen gerechtfertigt ist.  

 
 

§ 8 
 

Haftung 
 
Die Stadt Verl haftet bei Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 nur für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit. 
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§ 9 
 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am 01.05.2016 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Kosten für die Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr Verl vom 20.05.1996 in der Fassung der Änderungssatzung vom 18.12.2001 außer Kraft. 

 
 
 

 

Anlage 1 

 
Kosten-, Gebühren- und Entgeltverzeichnis 

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Verl 
und 

zur Erhebung von Gebühren bei der Durchführung von Brandverhütungsschauen in der Stadt 
Verl 

 
1. Personaleinsatz 
 

1.1 Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr 24,00 € / Stunde 

1.2 Brandschutztechniker 25,00 € / Stunde 

 
2. Fahrzeugeinsatz 
 

2.1 Drehleiterfahrzeug 94,00 € / Stunde 

2.2 Löschfahrzeug über 12 t zulässiges Gesamtgewicht 48,00 € / Stunde 

2.3 Kleinfahrzeug (ELW, MTW) 40,00 € / Stunde 

 
3.  Bearbeitungsgebühr 

Für die Bearbeitung und das Erstellen des Gebührenbescheides wird ein Pauschalsatz in Höhe 
von 25,00 € erhoben. 

 


